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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 RJ 1444/97
Datum 28.09.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 293/99
Datum 06.11.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom 28. September
1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit bzw.
wegen InvaliditÃ¤t.

Der am â�¦ geborene KlÃ¤ger war nach einer abgebrochenen Maurerlehre von April
1964 bis Oktober 1968 als Speditionsarbeiter â�� unterbrochen durch Inhaftierung
wegen versuchter Republikflucht in der Zeit von Februar 1967 bis September 1967
â�� beschÃ¤ftigt. Danach arbeitete er als Isolierer und Betonarbeiter, bevor er den
Beruf eines Malers erlernte und im April 1974 den entsprechenden
Facharbeiterabschluss erwarb. AnschlieÃ�end war er bis Juli 1975 in dem erlernten
Beruf beschÃ¤ftigt. Von Juli 1975 bis zur BetriebsschlieÃ�ung im Oktober 1993
arbeitete der KlÃ¤ger als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer; am 23. Oktober 1975 bestand er
die GiftprÃ¼fung in den Abteilungen 1, 2 und 3. Seit November 1993 ist er
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arbeitslos.

Am 20. Februar 1996 beantragte der KlÃ¤ger wegen asthmatischer Bronchitis,
Atemwegserkrankung, Schuppenflechte, Gelenkerkrankung sowie WirbelsÃ¤ulen-
und Nervenproblemen die GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit bzw. wegen InvaliditÃ¤t.

Im Verwaltungsverfahren lagen der Beklagten neben medizinischen Unterlagen der
Berufsgenossenschaft fÃ¼r Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und des Amtes
fÃ¼r Familie und Soziales C â�¦ â�� Versorgungsamt â�� vor: â�� ein Ã¤rztliches
Gutachten des Arbeitsamtes C â�¦ vom 06. Dezember 1993, â�� ein Befundbericht
der FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. K â�¦ vom 07. Oktober 1996, â��
Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vom 29. Mai
1996, vom 10. Juli 1996 und vom 27. November 1996, â�� ein Gutachten der
GutachterÃ¤rztin Dr. D â�¦ vom 29. Januar 1997, in dem dem KlÃ¤ger bei einer
chronisch-obstruktiven Bronchitis, einem pseudoradikulÃ¤ren
Cervikobrachialsyndrom, einer ausgedehnten Psoriasis vulgaris, funktionellen
Oberbauchbeschwerden, einem medikamentÃ¶s gut eingestellten Glaukom, einer
diÃ¤tetisch gefÃ¼hrten grenzgestÃ¶rten Glukosetoleranz sowie einer Adipositas ein
unter zweistÃ¼ndiges LeistungsvermÃ¶gen als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer sowie ein
halb- bis untervollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche
Arbeiten im Wechsel von Sitzen, Stehen und Gehen, ohne Nachtschicht, ohne
besonderen Zeitdruck, ohne hÃ¤ufiges Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten,
ohne volle GebrauchsfÃ¤higkeit beider HÃ¤nde, ohne Ã¼berwiegend einseitige
KÃ¶rperhaltung, ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken, Klettern oder Steigen, ohne
Ã�berkopfarbeit, ohne WirbelsÃ¤ulenzwangshaltungen sowie ohne GefÃ¤hrdung
durch KÃ¤lte, Zugluft, inhalative Reizstoffe, NÃ¤sse und LÃ¤rm bescheinigt wurde.
Der Ã�rztliche PrÃ¼fdienst der Beklagten (Dr. Sch â�¦) schloss sich in einer
Stellungnahme vom 04. Februar 1997 hinsichtlich der qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen dem Gutachten von Dr. D â�¦ an; in quantitativer
Hinsicht hielt er jedoch nach DurchfÃ¼hrung einer medizinischen
RehabilitationsmaÃ�nahme einen vollschichtigen Einsatz fÃ¼r mÃ¶glich.

Mit Bescheid vom 13. Februar 1997 lehnte die Beklagte unter Verweis auf ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die
GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit bzw. wegen
InvaliditÃ¤t ab.

Den dagegen eingelegten Widerspruch vom 13. MÃ¤rz 1997 wies die Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 01. Dezember 1997 zurÃ¼ck. Mit den bestehenden
gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen kÃ¶nne der KlÃ¤ger nach den
sozialmedizinischen Feststellungen zwar nicht mehr in dem zuletzt ausgeÃ¼bten
Beruf als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer, der der Berufsgruppe der angelernten Arbeiter
zuzuordnen sei, tÃ¤tig sein, jedoch ganztÃ¤gig leichte bis gelegentlich
mittelschwere Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Wechsel von Sitzen,
Stehen und Gehen, ohne hÃ¤ufiges Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten, ohne
Ã¼berwiegend einseitige KÃ¶rperhaltung, ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken, ohne
Ã�berkopfarbeit, ohne WirbelsÃ¤ulenzwangsstellungen und ohne GefÃ¤hrdung
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durch KÃ¤lte, Zugluft, inhalative Reizstoffe, starke Temperaturunterschiede, NÃ¤sse
und Hautreizstoffe verrichten.

Auf die am 30. Dezember 1997 erhobene Klage hat das Sozialgericht Chemnitz (SG)
Befundberichte der OrthopÃ¤din Dr. S â�¦ vom 20. Juli 1998, des Internisten Dr. B
â�¦ vom 18. Juli 1998, des Neurologen/Psychiaters Dr. H â�¦ vom 23. Juli 1998, des
Allergologen Dr. B â�¦ vom 23. Juli 1998, der Allgemeinmedizinerin Dr. V â�¦ vom
21. Juli 1998 und des Neurologen/Psychiaters Dr. H â�¦ vom 01. Januar 1999
eingeholt sowie Ã¤rztliche Gutachten des Arbeitsamts C â�¦ vom 06. Dezember
1993 und vom 28. Mai 1997 beigezogen. Ferner hat das SG den Facharzt fÃ¼r
Neurologie/Psychiatrie Dr. G â�¦ mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt. Dr.
G â�¦ hat in seinem nach ambulanter Untersuchung am 01. April 1999 erstatteten
Gutachten vom 05. April 1999 folgende Diagnosen gestellt: â��
SomatisierungsstÃ¶rung auf der Grundlage einer neurotischen Entwicklung bei
selbstunsicherer, asthenischer PersÃ¶nlichkeit, â�� chronisch-obstruktive
Atemwegserkrankung, â�� Funktionsbehinderung der WirbelsÃ¤ule mit Nerven- und
Muskelreizerscheinungen, â�� Diabetes mellitus Typ II mit diskreten sensiblen
StÃ¶rungen (Verdacht auf diabetische Polyneuropathie), â�� Schuppenflechte, â��
Glaukom. Aus neurologisch-psychiatrischer Sicht kÃ¶nne der KlÃ¤ger mit einer
zumutbaren Willensanstrengung kÃ¶rperlich leichte Arbeiten ohne hohe
Anforderungen an geistige und psychische Belastbarkeit, ohne
Zeitdruck/Stress/Schichtarbeit vollschichtig ausÃ¼ben. Eine TÃ¤tigkeit als PfÃ¶rtner
wÃ¤re dem KlÃ¤ger vollschichtig zumutbar. Wegen der Atemwegserkrankung sei
eine Arbeit als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer nicht mehr mÃ¶glich. Hinsichtlich des
FuÃ�weges und der Benutzung Ã¶ffentlicher Verkehrsmittel seien keinerlei
EinschrÃ¤nkungen begrÃ¼ndbar.

Mit Urteil vom 28. September 1999 hat das SG die Klage abgewiesen. Nach dem
Ergebnis der medizinischen Beweisaufnahme kÃ¶nne der KlÃ¤ger seinen bisherigen
Beruf als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer infolge der Atemwegserkrankung nicht mehr
verrichten. Nach den Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen in dem Gutachten von Dr. G
â�¦ kÃ¶nne er aber kÃ¶rperlich leichte Arbeiten ohne hohe Anforderungen an die
geistige und psychische Belastbarkeit, ohne Zeitdruck/Stress/Schichtarbeit â�� etwa
als PfÃ¶rtner â�� vollschichtig ausÃ¼ben. Eine andere Leistungsbeurteilung
ergÃ¤be sich auch nicht unter BerÃ¼cksichtigung der Befundberichte der
behandelnden Ã�rzte. Da die TÃ¤tigkeit eines SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfers kein
anerkannter Ausbildungsberuf sei, sondern nach Ablegung einer GiftprÃ¼fung
verrichtet werden kÃ¶nne, sei der KlÃ¤ger in den unteren Bereich der Gruppe der
angelernten Arbeiter einzustufen und daher auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
verweisbar.

Der KlÃ¤ger macht mit seiner am 04. November 1999 eingelegten Berufung
geltend, er kÃ¶nne die EinschÃ¤tzung des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. G
â�¦ nicht akzeptieren, dass er kÃ¶rperlich leichte Arbeiten ohne hohe
Anforderungen an geistige und psychische Belastbarkeit, ohne Zeitdruck
(Stress/Schichtarbeit) mit einer zumutbaren Willensanstrengung noch vollschichtig
ausÃ¼ben kÃ¶nne. Dies stÃ¼nde im Widerspruch zu den Ergebnissen der
psychologischen Testdiagnostik. Auch sei die Zeit der politischen Verfolgung nicht
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ausreichend bedacht worden. Es bestÃ¼nden Bedenken, ob er nach den
psychologischen Testergebnissen die VerweisungstÃ¤tigkeit eines PfÃ¶rtners
Ã¼berhaupt bewÃ¤ltigen kÃ¶nne, auch wenn der gerichtliche SachverstÃ¤ndige
dies in seinem Gutachten bejahe.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom 28. September 1999 abzuÃ¤ndern und
die Beklagte zu verurteilen, dem KlÃ¤ger unter Aufhebung ihres Bescheids vom 13.
Februar 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 01. Dezember 1997
Rente ab Antragstellung wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen
BerufsunfÃ¤higkeit, zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte trÃ¤gt vor, zwar sei der KlÃ¤ger durch Rehabilitierungsbescheinigung
vom 26. Februar 1996 entsprechend den Vorschriften des beruflichen
Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG) rehabilitiert worden; er kÃ¶nne jedoch nicht
verlangen, auf der Grundlage der Rehabilitierungsbescheinigung als Facharbeiter im
Sinne des Mehrstufenschemas angesehen zu werden. Ein derartiger
Nachteilsausgleich sei im BerRehaG nicht vorgesehen. Allein auf der Grundlage der
Rehabilitierungsbescheinigung sei eine andere als die bisher vorgenommene
Zuordnung innerhalb des Mehrstufenschemas nicht mÃ¶glich. Weiter zu beachten
sei, dass die anerkannte Verfolgungszeit am 02. Oktober 1990 ende, der KlÃ¤ger
aber darÃ¼ber hinaus noch bis zum 31. Oktober 1993 als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer
tÃ¤tig gewesen sei.

Dem Senat haben die Verwaltungsakte der Beklagten sowie die Gerichtsakten
beider RechtszÃ¼ge vorgelegen. Im Ã�brigen wird auf den gesamten Akteninhalt,
insbesondere auf den Inhalt der SchriftsÃ¤tze der Beteiligten, Bezug genommen
und verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das SG die Klage abgewiesen. Denn der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch
auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit, da er weder
berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI)
in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung (alte Fassung â�� a. F.) noch
erwerbsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 44 Abs. 2 SGB VI a. F. und auch nicht voll oder
teilweise erwerbsgemindert im Sinne des Â§ 43 Abs. 1, Abs. 2 SGB VI in der ab 01.
Januar 2001 geltenden Fassung (neue Fassung â�� n. F.) ist; der KlÃ¤ger hat auch
keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen InvaliditÃ¤t, da er nicht
invalide im Sinne von Artikel 2 Â§ 7 Abs. 3 RentenÃ¼berleitungsgesetz (RÃ�G) ist.
Die Anwendung von Artikel 2 Â§ 7 RÃ�G und der Â§Â§ 43, 44 SGB VI a. F. resultieren
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aus der Rentenantragstellung im Februar 1996 (Artikel 2 Â§ 1 Abs. 1 RÃ�G, Â§ 300
Abs. 2 SGB VI).

BerufsunfÃ¤hig sind nach Â§ 43 Abs. 2 SGB VI a.F. Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die (Rest-) ErwerbsfÃ¤higkeit von
Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und
FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des
Umfanges ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen
Anforderungen ihrer bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen.
BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben
kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Ausgangspunkt fÃ¼r die PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit ist nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) der "bisherige Beruf", den der
Versicherte ausgeÃ¼bt hat (vgl. BSG, SozR 2200 1246 Nr. 107, 169). In der Regel
ist dies die letzte nicht nur vorÃ¼bergehende versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit, von der auch bei nur kurzfristiger AusÃ¼bung
auszugehen ist, wenn sie zugleich die qualitativ hÃ¶chste im Berufsleben des
Versicherten gewesen ist (vgl. BSG, SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 130, 164; SozR 3-2200
Â§ 1246 Nr. 55, 61).

Zutreffend hat das SG als bisherigen Beruf des KlÃ¤gers dessen letzte
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer zugrunde
gelegt. Denn diese TÃ¤tigkeit hat der KlÃ¤ger von Juli 1975 bis Oktober 1993
bewusst und gewollt zur dauerhaften Einkommenserzielung ausgeÃ¼bt.

Die als bisheriger Beruf zugrundezulegende TÃ¤tigkeit als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer
kann der KlÃ¤ger infolge seiner Atemwegserkrankung nicht mehr vollwertig
verrichten. Hiervon geht auch die Beklagte aus.

Dass der KlÃ¤ger nicht mehr vollwertig in seinem bisherigen Beruf als
SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer arbeiten kann, bedeutet jedoch noch nicht, dass er
berufsunfÃ¤hig ist. BerufsunfÃ¤hig ist ein Versicherter vielmehr erst dann, wenn es
nicht zumindest eine andere berufliche TÃ¤tigkeit gibt, die ihm sozial zumutbar und
fÃ¼r ihn sowohl gesundheitlich als auch fachlich geeignet ist.

Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit richtet sich nach der
Wertigkeit des bisherigen Berufs. Zur Erleichterung dieser Beurteilung hat das BSG
in seiner Rechtsprechung die Berufe der Versicherten in Gruppen eingeteilt. Diese
Berufsgruppen sind ausgehend von der Bedeutung gebildet worden, die Dauer und
Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines Berufes haben. Dementsprechend
werden die Gruppen durch die Leitberufe des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion
bzw. des besonders hoch qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters
(anerkannter Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungszeit von mehr als zwei Jahren),
des angelernten Arbeiters (sonstiger Ausbildungsberuf mit einer
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Regelausbildungszeit von drei Monaten bis zu zwei Jahren) und des ungelernten
Arbeiters charakterisiert (vgl. BSG, SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 61,55). Die Einordnung
eines bestimmten Berufs in dieses Mehr-Stufen-Schema erfolgt allerdings nicht
ausschlieÃ�lich nach der Dauer der absolvierten fÃ¶rmlichen Berufsausbildung.
Ausschlaggebend hierfÃ¼r ist vielmehr allein die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeit,
d. h. der aus einer Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde Wert der Arbeit fÃ¼r den
Betrieb. Es kommt auf das Gesamtbild an, wie es durch die in Â§ 43 Abs. 2 Satz 2
SGB VI a.F. genannten Merkmale (Dauer und Umfang der Ausbildung sowie des
bisherigen Berufs, besondere Anforderungen der bisherigen BerufstÃ¤tigkeit)
umschrieben wird (vgl. BSG, SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 27, 33). GrundsÃ¤tzlich darf
der Versicherte im Vergleich zu seinem bisherigen Beruf auf die nÃ¤chst niedrigere
Gruppe verwiesen werden (vgl. BSG, SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 5, 61).

Gemessen an diesen Kriterien hat das SG den bisherigen Beruf des KlÃ¤gers
zutreffend dem unteren Bereich der dritten Gruppe im Mehrstufenschema des BSG
mit dem Leitberuf des angelernten Arbeiters zugeordnet.

Die TÃ¤tigkeit eines SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfers ist kein anerkannter
Ausbildungsberuf â�� und zwar weder nach dem bundesdeutschen Recht noch nach
dem Recht der ehemaligen DDR. Vielmehr konnte der KlÃ¤ger diese TÃ¤tigkeit nach
Ablegung einer GiftprÃ¼fung verrichten, die er nach dem von ihm im
Verwaltungsverfahren vorgelegten Zeugnis Ende Oktober 1975 und damit drei
Monate nach Aufnahme seiner TÃ¤tigkeit als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer bestanden
hatte.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Rehabilitierungsbescheinigung vom
26. Februar 1996. Zwar ist der KlÃ¤ger in dieser Bescheinigung fÃ¼r die Zeit seiner
TÃ¤tigkeit als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer bis zum 02. Oktober 1990 der
Qualifikationsgruppe 4 im Sinne der Anlage 13 zum SGB VI, mithin den
Facharbeitern, zugeordnet worden. Und nach Â§ 22 Abs. 3 BerRehaG sind die fÃ¼r
die AusfÃ¼hrung des Zweiten bis Vierten Abschnitts des BerRehaG zustÃ¤ndigen
BehÃ¶rden, zu denen u. a. die RentenversicherungstrÃ¤ger zÃ¤hlen, an die in der
Rehabilitierungsbescheinigung enthaltenen Feststellungen gebunden. Jedoch gilt
dies nur, soweit diese BehÃ¶rden in AusfÃ¼hrung des BerRehaG tÃ¤tig werden und
eine in diesem Gesetz vorgesehene Leistung erbringen. Zum Ausgleich von
Nachteilen in der Rentenversicherung sieht der Vierte Abschnitt des BerRehaG nur
die BerÃ¼cksichtigung und (verbesserte) Bewertung von Verfolgungszeiten als
rentenrechtliche Zeiten vor. Nur zu diesem Zwecke sind Verfolgte nach MaÃ�gabe
des Â§ 22 Abs. 1 Nr. 6 b BerRehaG einer Qualifikationsgruppe nach Anlage 13 zum
SGB VI zuzuordnen. Eine darÃ¼ber hinausgehende Bindungswirkung kommt den
Rehabilitierungsbescheinigungen nicht zu. Insbesondere ergibt sich aus ihnen nichts
fÃ¼r die Einordnung eines bestimmten Berufes in das fÃ¼r die
BerufsunfÃ¤higkeitsrenten entwickelte Mehrstufenschema â�� zumal fÃ¼r die
Qualifikationsgruppen nach Anlage 13 zum SGB VI keineswegs dieselben
Voraussetzungen gelten wie fÃ¼r die Berufsgruppen des Mehrstufenschemas des
BSG.

AngehÃ¶rige der Gruppe der angelernten Arbeiter kÃ¶nnen grundsÃ¤tzlich pauschal
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auf TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verwiesen werden, wenn sie nach
den medizinischen Feststellungen noch in der Lage sind, kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten vollschichtig auszuÃ¼ben (vgl. BSG, SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8). Die
konkrete Benennung einer VerweisungstÃ¤tigkeit ist bei ihnen angesichts der
Vielzahl der auf dem Arbeitsmarkt vorhandenen angelernten und ungelernten
TÃ¤tigkeiten kÃ¶rperlich leichter Art entbehrlich. Anders verhÃ¤lt es sich jedoch bei
dem oberen Bereich der angelernten Arbeiter. Dabei handelt es sich um
Versicherte, deren bisheriger Beruf berufliche Kenntnisse und FÃ¤higkeiten
erfordert, die ohne einschlÃ¤gige Vorkenntnisse erst durch eine betriebliche
Anlernzeit von mehr als 12 Monaten erworben werden kÃ¶nnen. Diese Versicherten
kÃ¶nnen nicht schlechthin auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen werden.
Vielmehr ist in diesen FÃ¤llen eine konkrete VerweisungstÃ¤tigkeit zu benennen.
Soweit dabei ungelernte TÃ¤tigkeiten in Betracht gezogen werden, dÃ¼rfen diese
nicht von nur ganz geringem qualitativem Wert sein, sondern mÃ¼ssen sich durch
QualitÃ¤tsmerkmale, wie z. B. das Erfordernis einer nicht ganz geringfÃ¼gigen
Einweisung oder Einarbeitung oder die Notwendigkeit beruflicher oder betrieblicher
Vorkenntnisse, auszeichnen (vgl. BSG, SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 45). Da die
TÃ¤tigkeit eines SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfers kein anerkannter Ausbildungsberuf ist,
sondern nach Ablegung einer GiftprÃ¼fung verrichtet werden kann, die der KlÃ¤ger
bereits drei Monate nach Aufnahme seiner TÃ¤tigkeit als SchÃ¤dlingsbekÃ¤mpfer
bestanden hatte, kommt eine Zuordnung zu dem oberen Bereich der Gruppe der
angelernten Arbeiter nicht in Betracht, sondern lediglich eine Zuordnung zum
unteren Bereich dieser Gruppe.

FÃ¼r eine TÃ¤tigkeit als PfÃ¶rtner sowie fÃ¼r kÃ¶rperlich leichte Arbeiten unter
Beachtung von FunktionseinschrÃ¤nkungen besteht ein vollschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen. Insoweit schlieÃ�t sich der Senat nach Ã�berprÃ¼fung den
Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts an und nimmt darauf Bezug (Â§ 153
Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz [SGG]). Eine weitere Gesundheitsverschlechterung
konnte im Berufungsverfahren nicht festgestellt werden und wurde auch nicht
vorgetragen. Den von KlÃ¤gerseite behaupteten Widerspruch zwischen der
EinschÃ¤tzung des SachverstÃ¤ndigen Dr. G â�¦ in dessen Gutachten vom 05. April
1999, dass der KlÃ¤ger mit einer zumutbaren Willensanstrengung kÃ¶rperlich
leichte Arbeiten ohne hohe Anforderungen an die geistige und psychische
Belastbarkeit, ohne Zeitdruck/Stress/Schichtarbeit vollschichtig verrichten kann,
und den in diesem Gutachten mitgeteilten Ergebnissen der psychologischen
Testdiagnostik liegt nicht vor. Denn mit den Ergebnissen der testpsychologischen
Diagnostik lÃ¤sst sich die neurotische Genese der Beschwerdesymptomatik des
KlÃ¤gers darstellen. Aus der psychosomatischen FunktionsstÃ¶rung, unter der der
KlÃ¤ger leidet, lassen sich qualitative, nicht jedoch quantitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen ableiten. Unstimmigkeiten bestehen auch nicht
insoweit, als Dr. G â�¦ den KlÃ¤ger fÃ¼r vollschichtig einsetzbar als PfÃ¶rtner
gehalten hat. Nach dem von Dr. G â�¦ erhobenen psychischen Befund ist der
KlÃ¤ger bewusstseinsklar, voll orientiert, kontaktfÃ¤hig, auskunftsbereit und
kooperativ; die Stimmung ist ausgeglichen, nicht depressiv, die affektive
Schwingungs- und ResonanzfÃ¤higkeit regelrecht; das Verhalten ist
situationsadÃ¤quat, der Antrieb regelrecht; es besteht kein Anhalt fÃ¼r formale
DenkstÃ¶rungen oder WahrnehmungsstÃ¶rungen, jedoch eine Beschwerdefixierung
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und Zukunftsangst; die geistig-konzentrative Belastbarkeit, Auffassungsgabe sowie
rasche geistige UmstellungsfÃ¤higkeit/Wendigkeit und mnestische Funktionen sind
ungestÃ¶rt. Im Ergebnis der psychologischen Testdiagnostik haben sich ein hoher
Neurosewert sowie hochpathologische Werte fÃ¼r Hypochondrie, DepressivitÃ¤t
und Hysterie ergeben. Dass der KlÃ¤ger, wie sich im Ergebnis der Untersuchung
durch Dr. G â�¦ gezeigt hat, eine selbstunsichere, asthenische PersÃ¶nlichkeit
aufweist, lÃ¤sst nicht den Schluss zu, dass er als PfÃ¶rtner ungeeignet wÃ¤re.
SchlieÃ�lich ist auch nicht erkennbar, dass die politische Verfolgung, der der
KlÃ¤ger zu DDR-Zeiten ausgesetzt war, in dem Gutachten von Dr. G â�¦ nicht
ausreichend beachtet worden ist. Dr. G â�¦ hat in seinem Gutachten hierzu
ausdrÃ¼cklich Stellung genommen, dabei allerdings einen Zusammenhang
zwischen dem mit 17 Jahren erlittenen Unrecht und der jetzigen
Beschwerdesymptomatik fÃ¼r nicht nachvollziehbar gehalten. Einen
Zusammenhang mit emotionalen Konflikten und psychosozialen Problemen â��
insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit â�� liegt jedoch seines Erachtens vor.
Wenn der KlÃ¤ger vortragen lÃ¤sst, er habe groÃ�e Hoffnungen in die politische
Wende gesetzt, jedoch sehr bald feststellen mÃ¼ssen, dass er nicht mehr Ã¼ber
die nÃ¶tige Ausdauer und Energien verfÃ¼ge â�� insbesondere als er lange nach
der Wende habe feststellen mÃ¼ssen, dass er sich in der DDR den falschen Leuten
anvertraut habe, womit die Verfolgung fÃ¼r ihn wieder gegenwÃ¤rtig geworden sei
-, so wird gerade auch von KlÃ¤gerseite nicht allein auf das mit 17 Jahren erlittene
Unrecht, sondern gerade auf die emotionalen Konflikte und psychosozialen
Probleme der letzten Jahre abgestellt, zu denen auch seine Arbeitslosigkeit gehÃ¶rt,
die von Dr. G â�¦ keineswegs als alleinige Ursache des Leistungsdefizits des
KlÃ¤gers bezeichnet worden ist.

Mit einem vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
und als PfÃ¶rtner ist der KlÃ¤ger, bei dem keine LeistungseinschrÃ¤nkungen
vorliegen, die es ihm trotz vollschichtiger EinsatzfÃ¤higkeit fÃ¼r zumindest
kÃ¶rperlich leichte Arbeiten unmÃ¶glich machten, eine geeignete ErwerbstÃ¤tigkeit
aufzunehmen (vgl. zu diesen FÃ¤llen BSG, SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8), nicht
berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 SGB VI a. F. Aufgrund seines
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens fÃ¼r zumindest kÃ¶rperlich leichte Arbeiten
ohne Vorliegen von LeistungseinschrÃ¤nkungen, aufgrund derer dem KlÃ¤ger im
vorgenannten Sinne der Arbeitsmarkt verschlossen wÃ¤re, liegen bei ihm auch â��
und erst recht â�� die erheblich strengeren Voraussetzungen von
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne des Â§ 44 Abs. 2 SGB VI a. F. nicht vor. Da der
KlÃ¤ger auch Ã¼ber den 31. Dezember 2000 hinaus vollschichtig, d. h. acht
Stunden tÃ¤glich, einsatzfÃ¤hig fÃ¼r zumindest kÃ¶rperlich leichte Arbeiten ist,
sind bei ihm auch die Voraussetzungen voller oder teilweiser Erwerbsminderung im
Sinne des Â§ 43 Abs. 1, Abs. 2 SGB VI n. F. nicht erfÃ¼llt. Ferner liegt bei einem
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r zumindest kÃ¶rperlich leichte Arbeiten
auch nicht InvaliditÃ¤t im Sinne von Artikel 2 Â§ 7 Abs. 3 RÃ�G vor, da bei einem
derartigen LeistungsvermÃ¶gen eine Leistungsminderung um 2/3 (vgl. Artikel 2 Â§ 7
Abs. 3 Nr. 1 a RÃ�G) nicht gegeben ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG.
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Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen fÃ¼r ihre Zulassung
nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 14.09.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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